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Kurztitel 

Verordnung über die Schul- und Heimordnung an landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 11/2001 

§/Artikel/Anlage 

§ 9 

Inkrafttretensdatum 

20.03.2001 

Text 

§ 9 

Meldepflichten 

(1) Die Erziehungsberechtigten haben den Schulleiter im Falle einer Erkrankung des Schülers oder eines 
Hausangehörigen des Schülers an einer anzeigepflichtigen Krankheit unverzüglich hievon zu verständigen oder 
verständigen zu lassen. Diese Verpflichtung trifft den Schüler, sofern er eigenberechtigt ist. 

(2) Die Erziehungsberechtigten haben jede Änderung ihrer Wohnadresse, gegebenenfalls der eigenen 
Wohnadresse des Schülers, einen Übergang des Erziehungsrechtes an andere Personen sowie sonstige 
Veränderungen, die den Schüler betreffen und für die Schule bedeutsam sind, unverzüglich zu melden. Sofern 
der Schüler eigenberechtigt ist, trifft ihn die Meldepflicht hinsichtlich der Änderung seiner Wohnadresse und der 
wesentlichen seine Person betreffenden Angaben. 


